
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/2/23 8Ob19/06m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.2006

Norm

JN §49 Abs2 Z2 litc

Rechtssatz

Für die Anfechtung eines Vergleiches, der unter anderem zu Scheidungsfolgen, wie Unterhalt und Aufteilung des

ehelichen Gebrauchsvermögens getro4en wurde, wegen eines groben Missverhältnisses zu der in einem

Aufteilungsverfahren im Sinne der §§ 81 ff EheG erzielbaren Aufteilung ist das Bezirksgericht zuständig.
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